
^ormationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 

--^g£häftigungsförderungs- 
Sg£gtzverabschiedet 
W'r schaffen Arbeit 
Durch Ha« 1985 v      vom Bundesrat am Freitag, 26. April 

rungso®rabschiedeteBeschäftigungsförde- 
verträop6,!2 ist es möglich, befristete Arbeits- 
attrak^w abzuschüeßen, wird die Teilzeitarbeit 
über So -r ,9emacht> werden die Vorschriften 
Praxis a la den Notwendigkeiten der 
von den 9u9lichen und die kleineren Betriebe 
beim Mu„

>hn,ortzanl"ng im Krankheitsfall und 
Se ©ntlast rSChutz durcn elne Ausgleichskas- 

^lai ein z!'?'6' wies in Bonn darauf hin- daß zum 1- 
'n einer A JJngsflu9blatt der CDU (siehe Seite 6-7) 
Schaffen A j!a?® von 1 Million unter dem Titel „Wir 
^en der    

rbe't" erscheint, das die neuen Maßnah- 
[Un9 erklärt AdeSreg'erung zur Beschafti9ungsförde- 

chen und Nßerdem Wird die CDU in den nachsten 
run9saktion aten in einer umfangreichen Aufklä- 
KChäfti9una rUf die neuen Möglichkeiten des Be- 
ft tern Dok°rderun9s9esetzes hinweisen. In Flüg- 
en an n t

Umentation und Faltblättern sowie in 
dle intensivn .nehmer ur>d Betriebsräte wird sie für 
rUn9sgeSpt,e Nutzun9 des Beschäftigungsförde- 
Das Bes        S Werben- 
?Chritt deraRtl9Un9SfÖrderun9s9esetz ist ein weiterer 
h     Arbeitsm ndesre9ierun9. um mehr Bewegung in 

da*u bish    f   ZÜ brin9en- Die Bundesregierung ner folgende Gesetze verabschiedet: 

Jetzt spüren alle: 
Der Aufschwung läuft 
• BUNDESBANK 
„Der aufwärtsgerichtete Trend der 
Auslandsnachfrage und die in der 
zweiten Jahreshälfte 1984 lebhaf- 
tere Investitionstätigkeit sichern, 
zusammen mit der Verbesserung 
der allgemeinen Rahmenbedin- 
gungen für die Wirtschaft, den 
Fortgang des Aufschwungs im 
Jahre 1985." 

• HANNOVER 
Die Hannover-Messe 1985 wird 
als „Messe der Rekorde" in die 
Geschichte eingehen, erklärte die 
Messeleitung. Die Investitionsbe- 
reitschaft ist außerordentlich 
hoch, die Auftragsbücher sind 
prall gefüllt. 

• IFO-INSTITUT 
Die deutsche Industrie beurteilt 
nicht nur die wirtschaftliche Ent- 
wicklung von 1985 positiv, son- 
dern sieht auch den kommenden 
fünf Jahren mit Zuversicht entge- 
gen. 

• HANDELSTAG 
„Unsere Konjunktur bleibt auf Ex- 
pansionskurs, die Ausrüstungsin- 
vestitionen und der Export schie- 
ben die Konjunktur voran." 

• ARBEITGEBER 
Das Beschäftigungsförderungs- 
gesetz muß jetzt von den Unter- 
nehmen genutzt werden. 
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(Fortsetzung von Seite 1) 

• Das Vorruhestandsgesetz ermöglicht 
den Ruhestand schon mit 58 Jahren. Für 
mehr als 260000 Arbeitnehmer haben die 
Tarifpartner die Möglichkeit bereits ge- 
nutzt. Ihre Plätze können jetzt von Ar- 
beitslosen besetzt werden. 
• Durch das Rückkehrförderungsgesetz 
wurde bisher etwa 250000 bis 300000 
Ausländern die Rückkehr in ihre Heimat 
erleichtert. Das bedeutet zugleich eine er- 
hebliche Entlastung des Arbeitsmarktes. 
• Das Jugendarbeitsschutzgesetz ist 
novelliert worden mit dem Ziel, unter Wah- 
rung des notwendigen Gesundheitsschut- 
zes die Beschäftigung und Ausbildung Ju- 
gendlicher praxisnäher zu ermöglichen. 
Dies erleichtert den Betrieben, mehr Aus- 
bildungsplätze anzubieten. 
• Der Kampf gegen illegale Beschäfti- 
gung und organisierte Schwarzarbeit wur- 
de verstärkt. Der Strafrahmen für illegale 
Beschäftigung wurde verschärft. 
• Durch die Verdreifachung der Arbeits- 
beschaffungsmaßnahmen, durch stärkere 
Förderung der beruflichen Bildung, durch 
Aufstocken der Eingliederungsbeihilfe 
und des Benachteiligten-Programms wird 
der Arbeitsmarkt in diesem Jahr um über 
300000 Arbeitslose entlastet. 
• Mit der Novellierung des Schwerbehin- 
dertengesetzes werden die Einstellungs- 
und Beschäftigungschancen der Schwer- 
behinderten erhöht. 
Die genannten gesetzlichen Maßnahmen 
sind Teil einer Beschäftigungsoffensive 
der Bundesregierung, die erste Erfolge 
zeigt: Immer weniger Menschen müssen 
kurzarbeiten. Ihre Zahl ging von 1,2 Millio- 
nen auf 400000 zurück. Die Jugendar- 
beitslosigkeit ist heute niedriger als im 
vergangenen Jahr. Die Zahl der offenen 
Stellen nimmt zu. Nach Jahren des Rück- 
ganges steigt in diesem Jahr die Zahl der 
Beschäftigten wieder an. 

Die CDU fordert die Unternehmen auf, 
verbesserten    Rahmenbedingungen 
nutzen und durch Neueinstellungen ein 
Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkei 
leisten. 
Alle jene Unternehmen, die durch unS?eS 
Politik der Haushaltskonsolidierung, 
wirtschaftlichen Wachstums, der Preisi 
bilität sowie durch die maßvolle LonnP tzt 
tik   der   meisten   Gewerkschaften   I 
deutlich verbesserte Erträge haben,    ^ 
ten   diese   Möglichkeiten   nun   aU° hen- 
neuen Investitionen nutzen, die beste 
de  Arbeitsplätze  sichern  und  n®ue

ß)er. 
beitsplätze schaffen, sagt Heiner Q«   ^ 
Unsere Offensive für mehr Beschäftig^, 
sollte durch einen entsprechenden   ^ 

trag der Kommunen ergänzt werde?1'rT1en 
sollten im Interesse der Bauuntern«j 
und   Bauarbeiter   sinnvolle   Investi    ^ 
verstärkt vornehmen. Sie sind da*u   sjch 
Lage, denn die Kommunen befinde    ^ 
im Saldo in der besten Finanzsituatio     ^ 
dem Jahre 1962 — sie brauchen m ö   ^ 
Jahr keine Schulden mehr zu mach >   ^, 
Bund verstärkt seine Investitionen   ^, 
sem Jahr weiter, jetzt müssen die      j 
munen folgen. 

Appell der Bundesregierung 
Das Beschäftigungsförderungsg ^ 

das am 1. Mai in Kraft tritt, eröffr'e Keit. 
Chancen zum Abbau der Arbeitsl ^^v 

Die Bundesregierung fordert alle ^öe\ 
wortlichen in Industrie, HandwerK, ^g. 
und im Dienstleistungsbereich etZ

eS 

lieh auf, die Möglichkeiten des ^ Af 
zu nutzen, um damit zum Abbau ^ 
beitslosigkeit beizutragen. In vie ^^ 
wird es sich nunmehr ermögliche jcnen 
statt in Überstunden und Sonde uStel' 
auszuweichen, Arbeitslose neu ö\e 
len.An die Gewerkschaften app ^^ 
Bundesregierung, aus der ?em p ner' 
Verantwortung für die Arbeitsi ützen- 
aus, diese Bemühungen zu unte 
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BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGSGESETZ 

Offensive für mehr Beschäftigung 
am 19 * eutscr»e Bundestag hat« 

förde?    1985 das Beschäftigungs- 
Der R

Un 9s9esetz verabschiedet. 

26 AnMdesrat hat dem Gesetz am 
enthalt   2u9estjmmt- Dieses Gesetz 
So2jalr 

ein Bündel von arbeits- und 
dem 2ifht,ichen Vorschriften, die 
zu erile u ,enen' die Beschäftigung 
lieh© Ai i  ern" So so" der w'rtschaft- 
auch 2«     hwun9 möglichst schnell 
nien.       Arbeitslosen zugute kom- 

öbea?Sarbeitsminister   NorDert   B|üm 
Set2esV

nde-e d'e Auf9abe dieses Ge- 
so: Ur Förderung der Beschäftigung 

»Arbeit fn 
Qebot $1 a"e ist das wichtigste soziale 
kann So h

r Stur«de. Keine Unterstützung 
heit  erSet°Ch Se'n' daß sie die Zufrieden- 
Wußtsein kann'   die   aus   dem   Be" 
,erhalf selh^01^ Sich seinen Leber,sun- 
?Chaft'9un    f Verdient zu haben- Das Be- 

isein '   aie   aus   dem   Be~ 
Erhalt selh^0^ sich seinen Lebensun- 
!chaf,'gun   1verdient zu haben' Das Be" n für Arh   °rderungsgesetz  soll  Brük- 
dle E^erbs

elSl°ne bauen und Zu9an9e in 

D 

:rwprh    w,wots "auen und Zi 
erbsgesellschaft eröffnen. 

"be nuT weCht ertüllt seine soziale Auf- 
!°hüt2t diPAnn es nicht nur diejenigen 
v   en hilft Hbeit haben' sondern auch 
!er,Ust der AuArbeit SUChen   Schutz vor 

u°n Arbeit «XX und Hilfe zum Gewinn 
HIChti9en cS Slnd die zwei gleichge- 
>    einso,i?    n   eines   Arbeitsrechts, 

•rgeh^
les Recht sein will. Ich gebe 

9e. 
Wir 

" Aber djg 
neue- unkonventionelle We- 

lr?Snichtanc !'ten Konventionen haben 
0s'9ke„   ah

U
p
Sdem Talkessel der Arbeits- 

UesProb,!aUS9efÜhrt-     Wir     müssen 
en- Neues ist nicht ohne Ri- 

siko, aber das Risiko der Tatenlosigkeit ist 
noch sehr viel größer." 

Das Beschäftigungsförderungsgesetz, 
das am 1. Mai 1985 in Kraft tritt, enthält 
zwölf Einzelvorhaben: 

1. Erleichterung des 
befristeten Arbeitsvertrages 
In einer Phase des wirtschaftlichen Auf- 
schwungs folgt der Arbeitsmarkt der kon- 
junkturellen Entwicklung immer mit großer 
Verzögerung. Der Grund: Die Betriebe 
warten mit Neueinstellungen, solange sie 
nicht sicher sind, ob die verbesserte Auf- 
tragslage anhält. Die Mehrarbeit wird zu- 
nächst durch Überstunden und Sonder- 
schichten aufgefangen. Der erleichterte 
Abschluß befristeter Arbeitsverträge för- 
dert Neueinstellungen. 

Für eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 
1990 ist die erstmalige Befristung von Ar- 
beitsverträgen bis zu 18 Monaten ohne 
weitere Voraussetzung zulässig, wenn der 
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer neu ein- 
stellt oder einen Lehrling nach Abschluß 
seiner Berufsausbildung übernimmt, für 
den er keinen Dauerarbeitsplatz hat. Dies 
gilt nur für eine einmalige Befristung. Für 
„Kettenarbeitsverträge" gilt weiterhin die 
allgemeine Regel, daß sie sachlich be- 
gründet sein müssen. Bei Neugründungen 
von Unternehmen sind befristete Arbeits- 
verträge mit einer Laufzeit von zwei Jah- 
ren möglich, sofern der Betrieb nicht mehr 
als 20 Arbeitnehmer beschäftigt. 

Durch diese Erleichterung sollen die Ar- 
beitgeber veranlaßt werden, eine Ver- 
besserung ihrer Auftragslage sofort den 
Arbeitslosen zugute kommen zu lassen, 
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indem sie mit ihnen zumindest befristete 
Arbeitsverträge abschließen, anstatt mit 
der Stammbelegschaft in Überstunden 
und Sonderschichten auszuweichen. Zu- 
nächst befristete Arbeitsverträge werden 
wohl auch in vielen Fällen in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden. 
Die Neuregelung schafft für Arbeitslose 
Zugangsbrücken zum Arbeitsmarkt; in die 
rechtliche Stellung der Arbeitnehmer mit 
unbefristeten Arbeitsverträgen wird nicht 
eingegriffen: 
•  Der   Kündigungsschutz   von   Arbeit- 
nehmern wird durch das Beschäftigungs- 
förderungsgesetz nicht berührt. Für alle 
Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Dau- 
er, die den kündigungsschutzrechtlichen 
Bestimmungen unterliegen, gilt der Kündi- 
gungsschutz fort. Deshalb ist der Vorwurf 
des „Heuerns und Feuerns"  reine Pole- 
mik.   Nur  das  Heuern  wird  leichter  ge- 
macht; das ist der Zweck des Gesetzes. 
Das Feuern — also die Entlassung von Ar- 
beitnehmern — wird durch das Beschäfti- 
gungsförderungsgesetz  nicht erleichtert, 
weil     der    Kündigungsschutz     erhalten 
bleibt. Er gilt auch während der Laufzeit 
befristeter Arbeitsverträge. 
Arbeitslose   haben   keinen   Kündigungs- 
schutz. Für sie gilt: Besser befristet in Ar- 
beit, als unbefristet arbeitslos! 
• Auch künftig wird das Dauerarbeits- 
verhältnis die Regel sein. Das entspricht 
auch  einem wohlverstandenen  Interesse 
der Betriebe; denn Arbeitgeber, die auf 
Dauer einen Arbeitsplatz besetzen wollen, 
sind an einer Befristung gar nicht interes- 
siert.  Es wäre unwirtschaftlich, nach je- 
weils  18 Monaten einen eingearbeiteten 
Arbeitnehmer zu entlassen und dafür ei- 
nen anderen, der dann wieder einzuarbei- 
ten ist. neu einzustellen, nur um der Gel- 
tung   von   Kündigungsschutzvorschriften 
zu entgehen. Wenn ein Arbeitgeber ledig- 
lich   die   Möglichkeit   haben   will,   einen 
neueingestellten Arbeitnehmer beurteilen 

zu können, genügt dafür ohnehin die 
gelmäßige Probezeit. ^ 
• Kettenarbeitsverträge werden ** 
das      Beschäftigungsförderungsges 
nicht erleichtert. Es bleibt bei der bisn 
gen rechtlichen Regelung mit ihren s ^ 
gen   Anforderungen.   Im   lnteresse

huPg 
Rechtsklarheit wurde die Rechtsprec 
des Bundesarbeitsgerichtes zu Ken 
beitsverträgen  mit Unterbrechungen 
setzlich verankert. ^s 

• Zeitarbeitsverträge sind auch be ^ 
nach jetzigem Recht zulässig, w«> 
nicht länger als sechs Monate o ^ 
oder wenn es für die Befristung un gs 

Dauer.einen sachlichen Grund 9' ^e$ 

wird also kein neues Recht geschah ^ 
wird lediglich der Rechtfertigungs ^ 
aufgehoben, um Einstellungen zu 
tern, die andernfalls unterbleiben wu 

2. Verbesserter Schutz 
für Teilzeitarbeitnehmer 
Durch  ein Verbot  der unterschiedet- 
Behandlung 

Arbeit 

teilzeitbeschäftigter        ten 
nehmer  gegenüber Vollzeitbesch      cht. 
wird   Teilzeitarbeit   attraktiver 
Durch   die   arbeitsrechtliche   -      u 

handlung wird die Teilzeitbescn    ^\e 

von ihrer vielfach noch gegeben      forifl 
als    zweitklassige    Beschäftig" »ung 
befreit und als vollwertige Besen ^ 
anerkannt.  Eine wirksame arbe ii      ^ 
ehe Absicherung der Teilzeitarbe     ^ 
vollbeschäftigten  Arbeitnehm ^ & 
Übergang zur Teilzeit erleichterr     ^ 
mit zusätzliche Teilzeitarbeitsp'aw       der 
fen. Vermehrte Teilzeitarbe.t IST        e„e 
wirksamsten Möglichkeiten, w'   »sKrftftJ 
nem  Arbeitsvolumen  mehr _ *       arktz 

zu beschäftigen und den Arbeu 

entlasten. lzejtarfelt' 
Auch erhöht der Einsatz von Ti• nrr^ 

j  nehmern die Flexibilität der Unte j 

teilweise 
durch   die 

andef   i 
beträchtlich,    unter ^ 
erweiterte   Möglichkeit 
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ntkoppeiung von betrieblicher und indivi- 
eller Arbeitszeit. Unter den Arbeitneh- 
.rn besteht — das haben Umfragen er- 

Aufen ~~~ eine große Bereitschaft zu»" 
Run? elner   Tellzeitbeschäftigung. 
(und 2'5 Millionen Arbeitnehmer arbeiten 
mö    Verdier>en) mehr, als sie eigentlich 

kei Weil ihnen an ihrem Arbeitsplatz 
Ver

n anderes Zeitmaß angeboten wird. Im 

derne-'Ch ZU anderen europäischen Län- 
Bu     lst der Teilzeitarbeitsmarkt  in  der 
entu ?republik Deutschland noch unter- 
entwickelt. 
Neben   HS~ WN K •        er   allgemeinen    Regelung 
2e'tarhl2Wei konkreten Formen der Teil- 
ten k ei* ^~~ nämlich bei der sogenann- 
te^ ^^ätsorientierten var|ablen Ar- 
Arbeit

eit Und belm Jobsharing — für die 
schaffnehmer  zusätz"cher  Schutz   ge- 

Wie birbheit9eber kann Jetzt nicht mehr _ 

^ehrne Vielfach üblich - den Arbeit- 
bereit/ KWlngen- sich für einen Zeitraum 
^al _ U a,ten. 'n dem er irgendwann ein- 
gesetzt6 naCh KaDazitat - kurzfristig ein- 
dern A h'rd' DaS Gesetz schreibt vor, daß 
Wei|s mi Hltnenmer seine Einsatzzeit je- 
geteiit  "    stens vier Tage im voraus mit- 

beschäft6rden muß und daß die Mindest" 
drej s  

T'9un9sdauer   pro   Arbeitseinsatz 
variable nd.en betragt- Arbeitsverträge mit 
ein fest»» eitszeiten mussen außerdem 
ches ArK- Wochentliches oder monatli- 
Bej   ^

rbeitsvolumen enthalten. 

nannten  ^rbeitSDlatzteilung,   dem   soge- 
Scheidenci aring' gibt es zwei ent" 
beitnehm      Verbesserungen für die Ar- 
nehrner # Zum einen dürfen die Arbeit- 
et meh

le Slch einen Arbeitsplatz teilen, 
Werden h lm VOraus generell verpflichtet 
durch Kran.' u Sfa" des Partners - etwa 
"treten ,eit °der Ur,aub ~ diesen zu 

Sat2lichein Jedem Eir»zelfall ist grund- 
Wend'g na besondere Vereinbarung not- 
'n diesen !S

K
Schützt vor allem die Frauen 

^noeitsverhältnissen, die Kinder 

zu betreuen haben. Zum zweiten ist es 
nicht mehr zulässig, einem Arbeitnehmer 
allein deshalb zu kündigen, weil der Ar- 
beitsplatzpartner ausgeschieden ist. Es ist 
jetzt Sache des Arbeitgebers, den Ausge- 
schiedenen durch einen anderen Arbeit- 
nehmer zu ersetzen. 

3. Änderung der 
Sozialplanregelung 
Sozialpläne haben sich in der Praxis als In- 
strument des sozialen Friedens bewährt. 
Sie ermöglichen den Unternehmen die 
Durchführung wirtschaftlich notwendiger 
Betriebsänderungen ohne Gefährdung 
des Betriebsfriedens und mildern die so- 
zialen Folgen für die betroffenen Arbeit- 
nehmer. 

An der Möglichkeit, daß Unternehmer 
und Betriebsrat Sozialpläne frei verein- 
baren, ändert sich durch das Beschäfti- 
gungsförderungsgesetz nichts. Lediglich 
für die Fälle, in denen eine solche Eini- 
gung nicht zustande kommt und deshalb 
die Einigungsstelle angerufen wird — in 
der Praxis dürften dies rund 10 Prozent 
der Fälle sein — werden der Einigungs- 
stelle Kriterien für die Entscheidung an die 
Hand gegeben. So soll jetzt bei Sozial- 
planleistungen stärker den Gegebenhei- 
ten des Einzelfalles Rechnung getragen 
werden. Außerdem wird klargestellt, daß 
der Fortbestand des Unternehmens oder 
die verbleibenden Arbeitsplätze nicht 
durch einen Sozialplan gefährdet werden 
dürfen. Dies entspricht bereits dem gel- 
tenden Recht und ist zur Verdeutlichung 
für die Praxis in das Gesetz aufgenommen 
worden. 

Sozialpläne bei bloßem Personalabbau 
waren bisher im Gesetz gar nicht geregelt. 
Die Neuregelung sieht jetzt ausdrücklich 
eine Erzwingbarkeit von Sozialplänen bei 
bloßem Personalabbau durch die Eini- 
gungsstelle vor. Geändert wurden aller- 
dings die von der Rechtsprechung entwik- 
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Jetzt spüren alle: 
Der Aufschwung läuft 

Die SPD macht 
NRW kaputt 
Die Zeit ist reif für einen Wechsel 

Das Beschäftigungs • Förderungsgesetz der Regierung Helmut KohMsteig 
wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit: 

Wir schaffen 
Arbeit 

Für die Regierung Helmut Kohl sieht die Be- 
kämpfung der Arbeitslosigkeit an erster Stelle. 
Die eingeläutete Beschäftigungsoffensive zeigt 
ihre ersten Erfolge. Der anhaltende Auf- 
schwung sorgt dafür, daß in vielen Bereichen 
wieder Arbeitskräfte eingestellt werden, daß 

die Zahl der Kurzarbeiter zurückgeht und die 
offenen Stellen zunehmen. Das 1st alles nicht 
über Nacht gekommen. Es war ein hartes 
Stück Arbeit — und es bleibt noch weiter viel 
zu tun. Aber es zeigt skh: Der eingeschlagene 
Weg ist richtig. 

Beschäftigte in 
der Metallindustrie 
in Millionen 

Was bringt 
das Gesetz? 
Schwerpunkte des Ösen 
Aktualisierung arbeitv und sorial- 
m hiii.it.-t Vorschriften, der Autbau 
befristeter Arbeitsvertrage und eiwe 
stärkere Flexibilisierung der Arbeits- 
zeit, die — durch neue Formen der 
Teilttitarbeit etwa - den Bedürfnis- 
sen vou Arbeitnehmern und Betrieben 
starker aU bisher Rechnung tragt. 
DM <«*H enthalt unter anderem fol- 
gende wichtige Regelungen: 

sind befristete Arbeitsvertrage mit ei- 
ner Laufzeit von zwei Jahren möglich, 
sofern der Betrieb nicht mehr als 20 
Arbeitnehmer beschäftigt. 

Teilzeitarbeit 
Teilzcitarbeil wird attraktiver gemacht 
durch ein Verbot der unterschiedli- 
chen Behandlung leilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer gegenüber Vollzeitbe- 
schifligten. Neben dieser allgemeinen 
Regelung wird bei zwei konkreten 
Formen der Teilzeiurbeil — 
bei der sogenannten kapazit 

Befristete 
Arbeitsverträge 
Für eine Übergangs«» bis zum I Ja- 
nuar 1990 ist die erstmalige Befristung 
von Ar beilsvertragen bis tu 18 Mona- 
ten ohne weitete Voraussetzung zulas- 
sig, wenn der Arbeitgeber einen Ar- 
beitnehmer neu einstellt oder einen 
Lehrling nach Abschluß seiner Berufs- 
ausbildung Übernimmt, für den er kei- 
nen Dauerarbeitsplau hat. 
Dies gilt nur fur eine einmalige Befri- 
stung. Für .Kettenar bats vertrage" 
gilt weiterhin die allgemeine Regel, 
daß sie sachlich begründet sein müs- 
sen.Bei Unier nehmensneugrundungen 

Inflation gestoppt 

tierten variablen Arbeitszeit und beim 
Job Sharing — für die Arbeitnehmer 
zusatzlicher Schulz geschaffen. 

Das anhaltende Wachs- 
tum, die stabilen Preise 

und solide Staatsfinanzen 
sind die entscheidenden 

Grundlagen, um neue, 
dauerhafte Arbeitsplätze 

zu schalten 

Der Arbeitgeber kann jetzt nicht mehr 
— wie bisher vielfach üblich — den 
Arbeitnehmer zwingen, sich fur einen 
Zeitraum bereitzuhalten, in dem er ir- 
gendwann einmal - je nach Kapazität 
— kurzfristig eingesetzt wird. 

Sozialpläne 
An der Möglichkeit, daß Unternehmer 
und Betriebsrat Sozialplane frei ver- 
einbaten, ändert sich dutch das Be- 
schafligungsfördciungsgcseiz nichts. 
Lediglich für die Falle, in denen eine 
solche Finigung nicht zustande 

Foftaatzung auf dar Hi,ck-.-,u 

r Matallindustr 
i Vor|ahr«sab>chn.tt 

inu» 0,8 Proient 

!2£»2S* 
,t Ltzt auch dl. B.«h..i.g"»« •';„•, „., ••£>• 

, ()11. M.t.ll.ndul1ri. noch •»" 

BundaskanzWr Hulmut 

Helmut 
Kohl: 

Aufgabe Nummer   I   
der Arbeitslosigkeit. Mit der Wiederbe 
lebung der Wirtschaft, der Schaffung 
von Preisstand»« und soliden Staatsfi- 
nanzen haben wir die Grundlagen fur 
mehr neue und dauerhafte Arbeitsplätze 
entscheidend verbessert. 
Und »or allem Erstmals seit 4 Jahren 
gehl jetzt die Zahl der Beschäftigten in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht 
mehr zurück, sondern steigt wteder an. 
I>ies macht Mut Dies zeigt: Wir sind auf 
dem richtigen Weg 
lern kommt es darauf an. daß det win- 

Jetzt einstelle1? 
e Beseitigung        schafthehe^Aufschwung-eile. »*«•      ^LÄ^'r^gung""^      P'^^U^L^^ schaflllche Aufschwung weiter zu dem 

lieh mehr Beschäftigung fuhrt. Was 
jetzt brauchen, ist eine Offensive   lui 

Die Voraussetzungen 
sind geschalten 

Wir haben dafür die V0IMtMUUfl|M 
geschaffen: Vorruhestand und Teilzeit, 
arbeil. befristete Arbcitsvcrtragc und 
vernunllige Sozialplanrcgelungcn. 
Ruckkehrhilfen für Auslander und ein 
modernes    Arbeilszcitgcsetz.    Das    Be- 

schifligungsfordcrungsgesctz eröffnet 
neue MogUchkcilcn. Beweg 
Arbeitsmarkl zu bringen. 
i:nlernchmcn. (.ewrikschaflen und rse- 
Inebsraic m0.mil diese Instrumente zur 
Forderung der BcschaftigunR letzt nut- 
zen. Dies bcdcW«: Arbeitslose e.n.iel 
len Überstunden abbauen, teilzeiiat 
beitsplatzc schaffen. Kurz: Alle An- 
suengungen müssen sich auf neue • 
bcitsplaize und mehr Beschafligung kon- 

!ubell4«bei- und Arbeilnehmervemete. 
nagen gemeinsam Verantwortung, dall 

Nt„e,nsicllung'n   «"""* pgej"' 

•c,„..men A".•<•   M*is   °„ „.- 

DK Oebol der M«n- 
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SS*-* 

Unsere Politik ist sozial 
ml 
1*\ 

sSs%"S£ stÖ^S =si£=S  <»—.•>*— s^-i 

— Rückseite — 

^DU-Extra- 
JJ schaffen Arbeit" 
Pre's^r

tab
k
nahme: 250 Exemplare 

öest*ii °Mlndestabnahme: 8,50 DM 
*Ie"-Nr. 2656 

P°stferhn?«n an das IS-Versandzentrum, 

GrUnd 
8' 48°4 Versmold- 

1°00 ExeStattUng fÜr Kreisverbände: 

??d
tUn9' NRW! 

die Krg. Landtagswahlkampf erhalten 
sonria.*.SVerbände in NRW eine qe- JSrto    K *•*•   '"   i'Mf»   eine   ye- 

mit   3000      W"AuSgabe"- Diese wird 

stattet    Q ,ExemP|aren   grundausge- 
können 

b°'ange   der  Vorrat   reicht, 
Schäftsstpu '    der    CDU"Bundesge- 
tere Expr«    VOn dieser Ausgabe wei- 

emP"are angefordert werden. 

kelten Schwellenwerte, ab denen ein Per- 
sonalabbau sozialplanpflichtig wird. Diese 
lagen nach bisheriger Rechtsprechung 
zwischen 5 und 29 Prozent der Beleg- 
schaft und liegen jetzt zwischen 10 und 29 
Prozent. 

Neugegründete Unternehmen sind jetzt 
für die Anfangsphase von erzwingbaren 
Sozialplänen befreit. Dies soll bei Neu- 
gründungen Mut machen, möglichst viele 
Neueinstellungen vorzunehmen. 

In unmittelbarem Zusammenhang hiermit 
steht die am 28. Februar 1985 bereits in 
Kraft getretene Neuregelung für den So- 
zialplan im Konkurs. Nach bisherigem 
Recht waren Sozialplanansprüche im Kon- 
kurs praktisch wertlos geworden, weil sie 
auf Platz 6 als Schlußlicht der zu befriedi- 
genden Ansprüche rangierten. Jetzt wer- 
den sie neben Lohn- und Gehaltsforde- 
rungen vorrangig befriedigt. Das ist eine 
elementare Besserstellung der betroffe- 
nen Arbeitnehmer. 

4. Erweiterung des 
Ausgleichsverfahrens bei der 
Lohnfortzahlung 
Die Ausgaben für die Lohnfortzahlung an 
kranke Arbeiter werden von Arbeitgebern 
mit bis zu 20 Arbeitnehmern gemeinsam 
getragen und durch eine von den Arbeit- 
gebern zu zahlende Umlage finanziert. 
Bisher wurden bei der Feststellung der 
Arbeitnehmerzahl Teilzeitbeschäftigte 
ebenso wie Vollzeitbeschäftigte angerech- 
net. Jetzt werden Teilzeitbeschäftigte nur 
noch entsprechend ihrer Arbeitszeit be- 
rücksichtigt, und Schwerbehinderte blei- 
ben völlig unberücksichtigt. Damit wird 
der Kreis der vom Umlageverfahren erfaß- 
ten Arbeitgeber erweitert. 

Kleinbetriebe sind auch beim zeitweiligen 
Ausfall von Mitarbeitern durch Krankheit 
oder Mutterschaft wirtschaftlich stark be- 
lastet.   Die   Lohnfortzahlung   bei   Erkran- 
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kung   eines   Auszubildenden   ist   daher 
ebenfalls in die Umlage einbezogen wor- 
den. Das gleiche gilt auch für die Zahlung 
des Arbeitgeberzuschusses zum Mutter- 
schaftsgeld.   Damit  werden   die   Einstel- 
lungschancen   vor   allem   der   jüngeren 
Frauen  erheblich verbessert.  Die finan- 
ziellen Risiken für kleine und mittlere Be- 
triebe werden dadurch erheblich vermin- 
dert und die Belastungen kalkulierbarer 
gemacht. Die Krankenkassen erhalten zu- 
dem die Möglichkeit, die Teilnahme am 
Ausgleichsverfahren auf Betriebe mit 30 
Arbeitnehmern zu erhöhen. 
Diese Regelungen bilden auch einen An- 
reiz,  bei  schwangerschafts- und  krank- 
heitsbedingten Ausfällen im Betrieb Aus- 
hilfskräfte einzustellen und ergänzen da- 
mit die geplanten Maßnahmen zur Förde- 
rung von Teilzeitarbeit und zur Erleichte- 
rung befristeter Arbeitsverträge. 

5. Ausbildungsstellenvermitt- 
lung im Auftrag der 
Bundesanstalt für Arbeit 
Jede Ausbildungsmöglichkeit muß aufge- 
spürt werden. Deshalb kann die Bundes- 
anstalt für Arbeit wieder — wie schon bis 
1969 — Aufträge zur unentgeltlichen Ver- 
mittlung in berufliche Ausbildungsstellen 
erteilen. Sozial engagierte Einrichtungen 
und Personen werden erfolgreicher zu- 
sätzliche Ausbildungsstellen für bestimm- 
te noch nicht untergebrachte Bewerber 
gewinnen können, wenn sie zugleich die 
Befugnis haben, die Bewerber auch un- 
mittelbar zu vermitteln. Diese Regelung ist 
ebenfalls befristet bis zum 1. Januar 1990. 
Die Erfahrungen zeigen, daß engagierte 
Privatpersonen zu einer sehr intensiven, 
auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten vor 
allem benachteiligter Jugendlicher abge- 
stellten Beratung fähig sind. Außerdem 
garantiert die Bindung an einen Auftrag 
der Bundesanstalt, daß nur solche Perso- 
nen und Organisationen Lehrstellen ver- 

mitteln dürfen, bei denen die Gewähr ei- 
ner vernünftigen Beratung gegeben ist- 

6. Erweiterung der Förderung 
von Arbeitsbeschaffungs- 
maßnahmen (ABM) 
Die für die Arbeitsbeschaffungsmaßna 
men zur Verfügung stehenden Mittel 
len noch wirtschaftlicher eingesetzt* 
den als bisher. Gleichzeitig wird der * ^ 
log bevorzugt zu fördernden Arbeiten 
die Erhaltung und Verbesserung der 
weit ergänzt. Die bisher zwingende     * 
lung über die Mindestförderung von 
Prozent des Arbeitsentgelts wird SoU- 
schritt. Außerdem können die Zus     xe\\- 
zu den Lohnkosten zusätzlich eing      ^ 
ter Arbeitnehmer über 55 Jahre aU   an|t 
Arbeitgeber der öffentlichen Hand ge 
werden. 

7. Längere 
Arbeitnehmerüberlassung 
Nach der bisherigen gesetzlichen ^, 
lung durften Leiharbeitnehmer f^ be- 
stens drei Monate an denselben Ar 0e 
ber entliehen werden. Diese z& L^- 
ist auf sechs Monate verlängert 0. 
Dadurch sollen die Unternehmen ^ 
laßt  werden,  bei  Auftragsspitze r 

auch bei Vertretungen infolge ,aUf 
Krankheiten   oder   Mutterschan        ^ 
auf   Leiharbeitnehmer   zuruckzu*je neP 
anstatt in Überstunden mit dem

Regelun9 
Personal auszuweichen. Diese n 
gilt bis zum 1. Januar 1990. ^^Q 

Der Vorwurf, die Neuregelung errn ^ 
die Arbeitgeber, DauerarbeitsP> beK' 
vernichten, ist unbegründet L_ paUer- 
nehmer können auch künftig kein wird 
beschäftigung ersetzen. Umg^|jch befrl' 
kein Unternehmen bei einem zei ,n- 
steten Ausfall von Arbeitnehmer ^. 
Stellungen vornehmen. Zu e ^ deS- 
stung des Arbeitsmarktes kann p§||en 

halb nur kommen, wenn in SOICI 
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erstärkt Leiharbeitnehmer — die ja über 
auerarbeitsplätze bei den Zeitarbeitsun- 
""nehmen verfügen   —  eingesetzt wer- 

ußerdem wird die Arbeitnehmerüberlas- 
"9 zwischen  Arbeitgebern  desselben 

E    Scnaftszweiges — wenn ein für den 
tra Und Verleiher geltender Tarifver- 
2er

9 dles vorsieht — und zwischen Kon- 

^nunternehmen von den Vorschriften 
aus e'tnenmerüberlassungsgesetzes 
in 

gen°mmen. Es hat sich zum Beispiel 
die ?r Werft'ndustrie gezeigt, daß durch 

mern WeiSe Uberlassun9 von Arbeitneh- 
schw-eineS mit Absatz' oder Produktions- 
rnens

leri9keiten kamPfenden Unterneh- 
Bes ,.an ein Unternehmen mit besserer 
die K ft'9un9slage die Entlassung oder 
den ,Ur2arbe't von Arbeitnehmern vermie- 
8

en^rden kann. 

Auoi-here ^fen für illegale 
w«s«anderbeschäftigung 
größe 

69al isländische Arbeitnehmer in 
Wird [M 2ahl oder ständig beschäftigt, 
läriderh Scharfer bestraft. Illegale Aus- 
heitSstr

e.Schaft'9ung kann jetzt mit Frei- 
trafe geahndet werden. 

cie^iterung 
Öeo?eitragsrechtlichen 

All|irlK
Sti9un9 des 

AUsbi,H
andwerkers bei 

Alieinh 9 VOn Lehr,in9en 

Monaten<JWerker braucnen nur alle zwei 
Versicher'nen Pflichtbeitrag in die Renten- 
9ung b| V"9 zu zahlen. Diese Vergünsti- 
ge^ An jetzt auch dann bestehen, 
Lehrlinn !6lnhandwerker mehr als einen 
1o   beschäftigen. 

<er DrUI!?Ckerun9 ^nSr^ei 
kassen nur d'e Re9elung. daß Kranken- 

noch alle drei Jahre einen Zu- 

schuß zu Kuren geben durften. Entspre- 
chend der Regelung in der Rentenversi- 
cherung ist jetzt ein Zuschuß zu den Ko- 
sten einer Kurmaßnahme, die aus gesund- 
heitlichen Gründen dringend erforderlich 
erscheint, auch schon vor Ablauf des 
Dreijahreszeitraums möglich. Dies stärkt 
den Vorrang des Vorsorge- und Rehabili- 
tationsgedankens. Gleichzeitig trägt es zu 
einer Entspannung der wirtschaftlichen 
Lage der Kur- und Heilbäder bei. 

11. Verbesserung 
der Chancen von Frauen 
bei der beruflichen 
Wiedereingliederung 
Die berufliche Wiedereingliederung von 
Frauen nach der Betreuung und Erzie- 
hung mehrerer Kinder erfordert wegen 
des großen Zeitabstandes von der letzten 
Erwerbstätigkeit oft zusätzliche berufliche 
Bildungsmaßnahmen: Die Kenntnisse 
müssen erweitert und an die technische 
Entwicklung angepaßt werden. Ansprüche 
auf berufliche Weiterbildung und Umschu- 
lung setzten aber eine vorherige Versiche- 
rungspflichtige Beschäftigung voraus. Bis- 
her galt: Ein vorübergehendes Ausschei- 
den aus der Erwerbsbeschäftigung war 
bis zum vierten Lebensjahr des Kindes, 
bei mehreren Kindern bis zum vierten Le- 
bensjahr des jüngsten Kindes unschäd- 
lich. Für viele Frauen mit mehreren Kin- 
dern war diese Frist zu kurz. Sie verloren 
die Ansprüche auf berufliche Wiederein- 
gliederungsmaßnahmen. Jetzt wird für je- 
des Kind eine Betreuungszeit von fünf 
Jahren berücksichtigt. 

Die Regelung trägt zur Versöhnung zwi- 
schen Familie und Arbeitswelt bei. Für 
viele Frauen wird der Konflikt zwischen 
Kinderwunsch und Erwerbstätigkeit ent- 
schärft, weil ihr die Hilfen zur Wiederein- 
gliederung ins Erwerbsleben leichter zu- 
gänglich werden. 
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12. Baubetriebe: Klarstellung 
im Kündigungsschutzrecht 
Die Änderung des Kündigungsschutzge- 
setzes stellt klar, daß die Betriebe des 
Baugewerbes den allgemeinen Vorschrif- 
ten über anzeigepflichtige Entlassungen 
unterliegen. Das stellt sicher, daß die Ar- 
beitsämter bei Massenentlassungen 
rechtzeitig unterrichtet werden und ar- 
beitsmarktpolitische Maßnahmen treffen 
können, wodurch die Vermittlungschan- 
cen der betroffenen Arbeitnehmer verbes- 
sert werden. ^ 

Vorruhestand schafft Arbeit 
Allen Zweiflern und Kritikern des arbeits- 
marktpolitischen Effekts von Vorruhe- 
standsregelungen kann die Gewerkschaft 
Textil-Bekleidung jetzt beweisen: Vorru- 
hestand schafft Arbeitsplätze. Wie die Ge- 
werkschaft mitteilt, wurden seit Inkrafttre- 
ten der Vorruhestandstarifverträge in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie am 1. Ja- 
nuar 1985 — also bereits nach zwei Mona- 
ten — 78 Prozent der freigewordenen Ar- 
beitsplätze wiederbesetzt. Ermittlungen 
der Gewerkschaft Textil-Bekleidung im 
ganzen Bundesgebiet haben ergeben, daß 
bis Ende Februar 3636 Beschäftigte ihres 
Betreuungsbereichs von der Vorruhe- 
standsregelung Gebrauch gemacht ha- 
ben. 2833 dieser freigewordenen Stellen 
wurden wieder besetzt. Diese Zahl wird 
sich nach Mitteilung der Gewerkschaft im 
Laufe der nächsten Monate noch erhöhen, 
denn die Arbeitgeber haben drei Monate 
Zeit, Ersatz für „Vorruheständler" einzu- 
stellen. In einzelnen Tarifbereichen liegt 
die Wiederbesetzungsquote bei annä- 
hernd 100 Prozent. „Wer angesichts die- 
ser Zahlen den Arbeitsplatzeffekt des Vor- 
ruhestands noch leugnet, muß sich vor- 
halten lassen, allein aus ideologischen 
Gründen die Augen vor Tatsachen zu ver- 
schließen", erklärt die Gewerkschaft Tex- 
til-Bekleidung in einer Pressemitteilung. 

• INFORMATION 
Bundeswehr hat die Zahl der 
Ausbildungsplätze erhöht 
Die Zahl der Auszubildenden in der Bu 
deswehr erreicht  nach  den  rund Z 
Neueinstellungen im Herbst dieses Jan> 
den  bisherigen   Höchststand.   lnsgeS

ner 
werden sich dann rd. 6900 junge Man 
und Frauen in 53 verschiedenen Ber 
in der Ausbildung befinden. 
Die Bundeswehr bildet seit Jahren m^ 
heblichem Umfang über den e'9ene" ten 
darf hinaus aus. Sie will mit der ern 
Erhöhung der Zahl der AusbildungsP 
beispielhaft dazu beitragen, für jederi 
bildungswilligen   einen   Ausbildung w 
bereitzustellen. n 

Die überwiegende Zahl der Jü9en 0e- 
(4810) wird in gewerblich-technisch ^ 
rufen ausgebildet. Der Schwe^unK ^ 
bei  den  kraftfahrzeugtechnischern en 

technischen und elektronischen t> gte. 
Etwa 3300 dieser Ausbildungsplatz ät, 
hen in insgesamt 35 Ausj'ildungswe 

ten zur Verfügung. 

Ein Drittel Strom aus 
Kernkraftwerken vier 

Kernkraftwerke erzeugten im ers de5 

teljahr 1985 erstmals ein on ^e 
Stroms der öffentlichen Versorgung Q]e 

das Deutsche Atomforum in Bon ^ 
19 zur Zeit in Betrieb befind Jene in 

kraftwerke der Bundesrepublik # 3 
den drei ersten Monaten des Ja ^$. 
Milliarden Kilowattstunden s"°      terzeu' 
Das  entspricht  bei  einer  GefAnteilder 

gung von 96,4 Mrd. kWh einem A 

Kernenergie von 33,5%. würde 
Dieser große  Sprung  nach  vor•        v0n 
möglich  durch  die  Inbetnebnah  ^ 
vier neuen Kernkraftwerken .n &   ß upd 
Monaten: Gundremmingen Monweii.   Mw«"   " o 
C, Grohnde und Philippsburg *• 
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KONJUNKTUR 

[*rühjahrsgutachten bestätigt Kurs der 
Bundesregierung 
seh FrühJahrsgutachten der For- 
w   "n9sinstitute enthält — wie zu er- 
erkr* War *"~ keine Überraschungen, 
der rr»der finanzpolitische Sprecher 

Reinh     CSU"Bundesta9s,raktion' 
Kurs d    Kreile" Der finanzP°litische 

CDU/rS" Bundesre9ierung ur,d der 
ve-© •      ist onne wirkliche Alternati- 

Unter,St bei den Bür9ern und den 

ak2eDt^hmen a,s erfo,9versPrechend 

na| vnii'ert und findet aucn internatio- 
sichVT Unters*ützung. Dies zeigte 
der ftclft2t deut'"ch bei Tagungen 

^tCD und des IWF. 

tjwÄhiSt' daß drei der vier gesamt- 
tun9en cT    !tllchen Ziele nach den Erwar- 
dern auch-i tute nicht nur 1985' son" 
^Schaft J986 erfüllt sein werden- Die 

bereits im Bur"desrepublik wird dann 
SCr,aftiiChP

Vlerten Jahr einer stetigen wirt- 
Stei9erunnn Erholun9 stehen, die Preis- 
e's-Und 1° bleiben niedrig, hohe Han- 
Sfahrleistpn lstun9sbilanzüberschüsse ge- 

arT)it sinn außenwirtschaftliche Stabilität. 
allrT,ählichpn

au
A

c
1
h die Grundlagen für einen 

Slgke't gelegt      au der h0hen Arbeitsl°- 

SchaftswarähS?rientierten' kotigen Wirt- 
?en einzin - m senen aucn die Institute 
Un9 diesp«m°9llcnen Weg zur Bekämp- 

Warti9en UM ,Grundübels unserer gegen- 
Poiitif.     Wlr^chafts- und Gesellschafts- 

f
Mit einer P   • 
Ür 1985 wirHei!Steigerungsrate von 2,5% 

H°nal zusamt      Bundesrepublik interna- 
Der|andenTQ    

n mit Japan und den Nie- 
r
Re°ht Wei^nrVJDrragend abschneiden. Zu 

n Erfolae H  d'e lnstitute auf die meßba- 
aer Stabilitätspolitik hin, durch 

die kräftige Preisauftriebstendenzen aus 
dem Ausland, vor allem infolge des Dollar- 
Kurses, gedämpft wurden. 

In der Geldpolitik halten die Institute die 
Ziele der Bundesbank offenbar für zu 
niedrig, bestätigen aber gleichzeitig, daß 
bisher von der Geldpolitik keine Störun- 
gen ausgingen. Der Auffassung der Insti- 
tute, bei der Bemessung des Geldmen- 
genziels das mittelfristig mögliche, zur 
Verringerung der Arbeitslosigkeit wün- 
schenswerte Potentialwachstum zugrun- 
de zu legen, statt wie die Bundesbank nur 
den tatsächlich zu erwartenden Anstieg 
des Produktionspotentials zu berücksich- 
tigen, ist die Deutsche Bundesbank be- 
reits in ihrem Geschäftsbericht 1984 mit 
guten, stabilitätsorientierten Gründen ent- 
gegengetreten. Dabei hat die Bundesbank 
auch deutlich gemacht, daß sie bei der 
Überprüfung des Geldmengenziels zur 
Jahresmitte bei Bedarf durchaus reagie- 
ren werde. Ihrer Zusicherung, daß die 
Geldmengenpolitik keine Wachstums- 
bremse sein werde, darf voll vertraut wer- 
den. 

Die Institute befürworten ein Vorziehen 
des gesamten Steuersenkungspakets auf 
1986. Nachdem die Argumente in dieser 
heiklen Frage in den letzten Wochen und 
Monaten ausgiebig erörtert wurden und 
eine Entscheidung in der Bundesregie- 
rung und in der Koalition gefallen ist, kön- 
nen Bürger und Unternehmen davon aus- 
gehen, daß es im laufenden Gesetzge- 
bungsverfahren zu keiner Änderung des 
Konzepts mehr kommt. Die wirtschaftli- 
chen Grunddaten sind, wie dies gerade 
die Institute belegen, jedenfalls zur Zeit 
kein zwingendes Argument. • 
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MITTELSTAND 

Selbstbewußt 
und angriffslustig 
Die Neuwahl des Bundesvorstandes 
stand im Vordergrund des 30. Bun- 
deskongresses der Mittelstandsver- 
einigung von CDU und CSU im Ham- 
burger Kongreßzentrum. Wiederge- 
wählt wurde der gesamte Vorstand 
mit Prof. Gerhard Zeitel an der Spit- 
ze. Die niedersächsische Wirt- 
schaftsministerin Birgit Breuel ver- 
fehlte bei der Wahl der fünf Stellver- 
treter mit 298 von 497 gültigen Stim- 
men die erforderliche Mehrheit. 

Neben der Beratung wichtiger Anträge 
zur Steuerpolitik, zur Sozialpolitik, 

zum Wettbewerbsrecht und zu mittel- 
standspolitischen Einzelthemen standen 
Initiativanträge zur Lage der Bauwirtschaft 
und zur Kostendämpfung im Gesundheits- 
wesen im Mittelpunkt der zweitägigen Ver- 
anstaltung. Zum Generalthema „Neue Me- 
dien — Chance und Herausforderung für 
den Mittelstand" hielt Bundespostminister 
Christian Schwarz-Schilling ein vielbeach- 
tetes Referat. Er kündigte an, die Post ha- 
be ein „Mittelstandspaket" in Vorberei- 
tung, das noch vor der Sommerpause ver- 
öffentlicht werde. Zur Hausverkabelung 
meinte der Postminister, dies sei aus- 
schließlich Sache des Handwerks. Er 
schätze, daß hier Aufträge in einer Grö- 
ßenordnung von etwa fünf Milliarden DM 
für mittelständische Unternehmen, vor- 
nehmlich der Elektrobranche, zu erwarten 
seien. 
Prof. Zeitel hob in seinem Eröffnungsrefe- 
rat die Bedeutung der Vereinigung hervor, 
deren Mitgliederstärke sich in den letzten 
zehn Jahren verdreifacht habe, auf heute 
mehr als 35000. Als Ziel nannte Zeitel die 
Erreichung    der    50000-Grenze    gegen 

Ende des Jahrzehnts. Zeitel griff vor alle 
Dingen das soeben vorgelegte Gutach 
der Monopolkommission zur Sicherung 
Wettbewerb an und meinte, die Konz 
tration, besonders im Lebensmitteleinz 
handel, sei unbestreitbar und könne ni 
wegtheoretisiert  werden.  Zeitel  forde

da. 
einen gesetzlichen Ordnungsrahmen, 
mit die Starken die Kleineren und Sc" 
cheren nicht vernichten könnten. Zur^ 
junktur meinte er: „Die Sonne hat bis 
die Großen mehr als die Kleinen erreicn . 

In seiner politischen Bewertung des 
gangenen  Jahres  wies  der Vorsilz   d0 
des Diskussionskreises Mittelstand,    ^ 
Hansheinz Hauser, darauf hin, daß vi   ^ 
reicht worden sei, daß man aber vo 
Auffassung wegkommen müsse, mr       n 

kleinen Verordnung hier und einer K     0|| 
Gesetzesänderung da könne Wirkung     ^ 
Mittelstandspolitik betrieben werden.    ^ 
ser warnte vor der Auffassung, der    ^ 
stand stelle für die Union ledig"cr'    tia| 
Randgruppe dar, deren Stimmenpo     0. 
aus Koalitionsgründen beliebig ve

scnät- 
ben werden  könnte.  Eine Fen,e'[1|<önne 
zung der Stimmung im Mittelstand      jtj. 
verheerende Folgen haben. In de  K dje 

sehen   Auseinandersetzung   müs    ^ne. 
Union  Kompaß  sein,  nicht Wett.e.g nacH 
Hauser wandte sich auch gegen c'     nta- 
wie vor ungebrochene Subventions     ^ 
lität und forderte die Bundesregieru y ^ 
alle Subventionen gleichmäßig um 

bestimmten Prozentsatz zu kürze •     ^ 

Der Rede von Heiner Geißler, a^ongreß 

sten Mal vor einem Mittelstands*    jt ej- 
sprach, war von den Mittelstandler     ^, 
niger Spannung  entgegengesen      ^ 
den. Geißler betonte, die 80er Ja      sein. 
den ein Jahrzehnt des Mittelstana       jts- 
Die flexiblere Ausgestaltung der      güte 

vertrage sei eine Voraussetzung        der 
Mittelstandspolitik. Zur Kritik er*       kre- 
mit Beifall verabschiedete Gene       ^ 
tär: „Wer auf Zerwürfnisse speK"    ^^ 
sage ich, daß ich ein verlaßlicne _ 
bleibe, aber auch, daß ich der Gen      g 
kretär der Gesamtpartei bin. 
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BVG-ZIVILDIENSTURTEIL 

Klare Abfuhr für die SPD 
B'e ^PD-regierten Bundesländer 
Nf??en' Hambur9. Hessen und 
°rdrhein-Westfalen hatten gegen 

neV• Januar 1984 in Kraft getrete- 
0rri

Kr,e9sdienstverweigerungs-Neu- 
v z/^gsgesetz ein Normenkontroll- 
Abn      n ^gestrengt, dem sich 196 
frakr °rdnete der SPD-Bundestags- 
2wo-l°n angeschlossen hatten. Der 
sunn   Se.natdes Bundesverfas- 
prä^ger'chts unter Vorsitz seines 
ietit-     ten Wolfgang Zeidler stellte 
Klanln Kar,sruhe test, daß die SPD- 
entsD unzulassjg war und damit die 
QesA»reCnenden Bestimmungen des 
*acht    8 ZUr Neuordnung des 
runn mfUf Kriegsdienstverweige- 
seien     dem Grundgesetz vereinbar 

UverfneUe Recht hält sich laut Bundes" 
meri   !J

assungsgericht damit in dem Rah- 
sung d

en die Verfassung für die Auflö- 
schen H6S ^pannun9sverhältnisses zwi- 
^esvert — Verfassungsauftrag zur Lan- 
Wehrdj ldlgun9 und dem Grundrecht auf 
9r(inrto

enStverwei9erung aus Gewissens- 

Ein HT aUfgestel,t hat 

fassunaPtStreitpunkt vor dem Bundesver" 
2ivi'dien?eriCht war die Verlängerung des 
die Antr! aUf 20 Monate- Dies sei - so 
tikel I2a5Ste"er ~~ ein Verstoß gegen Ar- 
daß der z 6|S Grund9esetzes, der festlegt, 
dßr Weh d Ersatzdjenst nicht länger als 
Weise hatt'enSt S6in darf- Merkwürdiger- 
Öür<desre SOWohl die vorhergehende 
tion l9829lerUn9 als auch die SPD"Frak- 
Ver|anqeri

lm Deutschen Bundestag in der 
nen Verst R9 dGS Zivild'enstes noch kei- 

oli gegen das Grundgesetz ge- 

sehen. Sie selbst hatten eine Dienstzeitre- 
gelung vorgesehen, wonach der Zivil- 
dienst mit 20 bzw. 19 Monaten die Dauer 
des Grundwehrdienstes deutlich überstei- 
gen sollte. 

Für eine Erörterung des Art. 12 a des 
Grundgesetzes ist allemal wichtig, daß mit 
dem Begriff des Wehrdienstes nicht allein 
der Grundwehrdienst gemeint sein kann. 
Ein heute zwanzigjähriger Wehrpflichtiger 
muß damit rechnen, daß er bis zum 45. Le- 
bensjahr, d. h. bis zum Jahr 2010 zu Wehr- 
übungen herangezogen werden kann. 
Dieser Ansicht ist das Bundesverfas- 
sungsgericht in seinem Urteil gefolgt, in 
dem festgestellt wird, daß der Art. 12a ei- 
ne qualitative Auslegung erlaube und 
nicht zu einer schematischen, auf die „rei- 
ne Dauer des Dienstes" fixierten Wertung 
zwinge. Ein Vergleich zwischen Wehr- 
dienst und Zivildienst zeigt darüber hin- 
aus, daß Wehrdienstleistende eine we- 
sentlich höhere Dienstzeit zu leisten ha- 
ben. Sie beträgt bei über 50 Prozent der 
Grundwehrdienstleistenden mehr als 56 
Stunden wöchentlich im Jahresdurch- 
schnitt. 

Die Erfahrungen, die wir mit dem neuen 
Recht gemacht haben, belegen, daß die 
vom Gesetzgeber gesteckten Ziele er- 
reicht worden sind. Die gesetzliche Neu- 
regelung hat das Antragsverfahren erheb- 
lich beschleunigt. Darüber hinaus fällt die 
allseits kritisierte Gewissensprüfung für 
die ungedienten Erstantragsteller weg. 
Auch die Zahlen über die Anerkennungen 
sind eindeutige Belege für diese positive 
Bilanz. Im Jahre 1984, dem ersten Jahr der 
Geltung   des   Gesetzes,   waren   bereits 
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23929 Anerkennungen ausgesprochen 
worden. 1171 Anträge wurden 1984 vom 
Bundesamt wegen Unzulässigkeit zurück- 
gewiesen. Auf diese Antragsteller kam 
nämlich gar kein Wehrdienst zu. Insge- 
samt 63 Antragsteller mußten abgelehnt 
werden, weil sie keine vom Grundgesetz 
geschützten Gewissensgründe für sich in 
Anspruch nehmen konnten. 1014 Antrag- 
steller vervollständigten ihren Antrag trotz 
mehrfacher Aufforderung nicht und konn- 
ten daher keine Anerkennung erlangen. 

Trotz dieser positiven Zahlen wird die SPD 
nicht müde, der Bundesregierung vorzu- 
werfen, die frühere Prüfung der Gewis- 
sensentscheidung sei im Grunde nicht ab- 
geschafft worden. Wer die Praxis aus dem 
Jahre 1984 objektiv betrachtet, weiß, wie 
unrichtig die Vorwürfe der Opposition 
sind. 
Das Urteil ist damit eine klare und unzwei- 
deutige Entscheidung, die als eine Bestä- 
tigung des 78er Urteils in seinen zentralen 
Punkten anzusehen ist. Das Bundesver- 
fassungsgericht hat damit seine Linie in 
vollem Umfang beibehalten und der wan- 
kelmütigen SPD eine klare Absage erteilt, 
stellt MdB Hermann Kroll-Schlüterfest. • 

SOZIALES 

Im Umweltschutz Vertrauen 
zur CDU 
Die Hessen sind der Auffassung, daß die 
CDU von allen im Wiesbadener Landtag 
vertretenen Parteien am ehesten etwas 
gegen das Waldsterben tun kann. Dies er- 
gibt eine repräsentative Meinungsumfrage 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. 
64 Prozent der Einwohner trauen den 
Christdemokraten in dieser Frage wesent- 
lich mehr Handlungsfähigkeit zu als der 
SPD (42 Prozent), den Grünen (39 Pro- 
zent) und der FDP (34 Prozent). Anderer- 
seits meinen die Befragten, daß sich die 
Grünen (89 Prozent) um das Thema Wald- 
sterben  am  stärksten   kümmern. 

Verbesserungen für die 
Kriegsopfer 
Die Leistungen in der Kriegsopfer' 
Versorgung werden zum 1. Juli I98t> 

um 1,41 Prozent erhöht. Mit dieser 
Erhöhung ist sichergestellt, daß d'e 

Versorgungsberechtigten an der»' 
gemeinen Einkommensentwicklung 
teilhaben. Die Erhöhung entsprich» 
der Steigerung bei den Renten. 

Für den Bundeshaushalt bedeutet diej^ 
Entscheidung   eine   jährliche   Me*Y.lbeo 
stung von ca. 140 Millionen DM- .N    jst 
der Erhöhung der Versorgungsbezug 
es gelungen, zusätzliche strukturelle 
besserungen (1. Januar 1986) in das o 
desversorgungsgesetz   (BVG)   aufz 

men: Q00 

• Das Bestattungsgeld wurde von 
DM auf 2000 DM verdoppelt. Die * 
Anhebung erfolgte vor elf Jahren li- 
ar 1974). .    Ge. 
• Neben der Verdoppelung wird irn    jg 

setz festgelegt, daß diese Leistung K 

jährlich angepaßt wird. 
Auslad 

. Kriegsbeschädigten,  die  im  *•      0g 
leben,  kann künftig bei der Gew        v 

jngen wirkungsvoller g von Zuwendung« 
fen werden. Bisher mußte der wZ'^gge 
berechtigte eine wirtschaftliche pgs- 
nachweisen. Jetzt kann die Versoirg ^, 
Verwaltung im Einzelfall auch sen ^ 
fen, wenn er von wirtschafheher urn 

droht ist. Es handelt sich hierbei 
eine geringe Zahl von Betroffenen. 

• Zukünftig wird es den Vers°rg.?e
n
ndung 

rechtigten ermöglicht, bis zur yo      ^, 
des 65. Lebensjahres ihre Rente ße. 
talisieren. Damit erhalten die fe, ^e& 
schädigten und Witwen die Mog oh. 
zum Beispiel ihr Eigenheim oder njsje- 
nung zu renovieren bzw. zu mo g 
ren. 
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WOHNUNGSBAU 

Wi r entbürokratisieren und entrümpeln 
und ?Weite Wohnungsbaugesetz 
enth i S ^ohnungsbindungsgesetz 

luno elne Vielzanl von Re9e" 
höh en Und Vorscnriften» die einen 
ehe«" Verwaltun9saufwand verursa- 
iewll-r nd in kejnem Verhältnis zum 
hen rlgen an9estrebten Zweck ste- 
runo i Shalb hat die Bundesregie- 
Wohn? Gese*z zur Vereinfachung 
ein'""

n9srechtlicher Vorschriften 
Entbü   ?Cht mit dem k,aren Zlel der 

Pelun lsierun9 und der En*rüm- 
siaen   VOn tei,weise völlig überflüs- 
* n Sesetzlichen Bestimmungen. 

redlich wird einmal in der Gesetzge- ^bun einmal in aer ueseizge- 
schrifte

9 a'S Zielsetzun9 — weniger Vor- 
>- Pol? Und 9leicnzeit'g Vereinfachung 
durchg     Ch   bewußt   gewollt   und   auch 

9roßer ?
6uehene  Vereinfachung   ist  ein 

rung der ritt nach vom — zur Realisie" 
ten Entb~VOm Bundeskanz,er angekündig- 
LesbarkpUtr0kratiSierung und der besseren 
Set2e JIV°n Gesetzen: 2 komplette Ge- 
50 E'nzelh Regelun9sermächtigungen -, 
0rdnunap 

tlmmun9en und 2 Rechtsver- 
über 7o  pWerden völlig aufgehoben und 
Vereinfacht9raphen werden drastisch 
bei    M.   IT und geändert. Damit können 
500000 AU.2Uständ'gen    Ämtern    sofort 
Ein Weit       

n Schlossen werden. 
Ses Qe'seSr POlitischer Schwerpunkt die- 
nahrnen  inHS S'nd familienpolitische Maß- 
durch Erlpi !m durch Vereinfachung und 
tU ihren Kinn 9 der Zuzu9 von Eltem 

arTlil'enhpirTrn lm öffentlich geförderten 
Seither ermög''cht wird. 
9renze de^e E'terr1, die über der Förder- 

s sozialen Wohnungsbaus lie- 

gen, der Zuzug ins Famlienheim ihrer Kin- 
der durch Gesetz verweigert. 

Diese unsinnige und familienfeindliche Re- 
gelung verhinderte familiäre Gemeinsam- 
keit und Betreuung und erzwang die Tren- 
nung. Sie trieb alte Menschen in Alten- 
oder Pflegeheime und trennte nicht nur 
die Familie, sondern belastete außerdem 
zusätzlich finanziell Staat, Gemeinden und 
Versichertengemeinschaft. 
Dieser soziale Widersinn wird durch Auf- 
hebung der Einkommensbegrenzung und 
durch Streichung der prüfungsaufwendi- 
gen Genehmigungsverfahren endlich be- 
seitigt. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung 
durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
ein weiteres gesetzliches Hindernis für 
das Zusammenleben von Eltern bei ihren 
Kindern im Familienheim beseitigen. 

Seither durfte ein Bauherr bei Verwen- 
dung von Familienzusatzdarlehen seine 
Eltern nur dann aufnehmen, wenn das Ein- 
kommen der Eltern nicht mehr als 5000 
DM jährlich betrug. Diese Einkommensbe- 
grenzung wird aufgehoben. 
Wenn ein Bauherr nach seinem Gesamt- 
einkommen förderungswürdig ist, und da- 
zu zählt auch das Einkommen der Ange- 
hörigen, dann soll er auch immer An- 
spruch auf ein Zusatzdarlehen haben, wel- 
ches seine Eltern berücksichtigt. 
Mit der Beseitigung und Streichung dieser 
familienfeindlichen Regelung fördert die 
Bundesregierung das familiäre Zusam- 
menleben im Familienheim und entlastet 
damit gleichzeitig finanziell Staat, Gemein- 
den und Versichertengemeinschaft, stellt 
MdB Helmut Link fest. 
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ZITAT 

Der Anti-Amerikanismus 
der SPD 
Auf Einladung von Bundeskanzler Helmut 
Kohl wird während seines Deutschlandbe- 
suchs der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika, Ronald Reagan, in Hambach 
zur deutschen Jugend sprechen. Wie nicht 
anders zu erwarten war, riefen die SPD-Ju- 
nioren zu einer Demonstration auf. Hatte 
sich die offizielle SPD bisher bei solchen 
Veranstaltungen des Parteinachwuchses 
doch relativ zurückgehalten — Schelte we- 
gen Zusammenarbeit mit Kommunisten gab 
es unter dem Parteivorsitzenden Willy 
Brandt ja schon lange nicht mehr —, gehört 
diesmal der SPD-Bezirk Pfalz zu den Mitin- 
itiatoren der Protestveranstaltung. 
Wieder kein Wunder ist es, daß der neue 
saarländische Ministerpräsident Oskar La- 
fontaine sich hier zur Worte meldet. Daß sich 
aber auch SPD-Schatzmeister und Präsi- 
diumsmitglied Hans-Jürgen Wischnewski auf 
die Protestrednerliste hat setzen lassen, 
spricht Bände über den inneren Zustand der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 

Die „Stuttgarter Zeitung" stellt im Zu' 
menhang mit der von den Sozialdemo" • 
organisierten Demonstration die /"' ^jnen 
„Seit wann ist es eigentlich üblich, ^ 
Staatsgast, wie überhaupt einen Gas!'nqen- 
behandeln, als sei er ins Haus emgew" jder 
Ist es nicht beschämend, einem Fre)U ^r, 
Deutschen, dem engsten Bündn'%,m fle- 
der Schutzmacht, vor allem aber, de ^. 
präsentanten des Volkes, das ^r» ^e 
sehen Freiheit, Wohlstand und Dfnj s0\- 
brachte, während seines Aufenthan m^ß 
chen Zumutungen auszusetzen? Jr :cht W 
um so mehr abstoßen, als die SPD ^n'i' 
Traum daran denkt, bei Besuchen ko zü 

stischer Potentaten ähnlich entrus yfiS 
sein. Das ist bestürzend. Weiß die i>r 

sie tut?" 
.. fle 

Die „Kölnische Rundschau" *ar^e0°5 

antiamerikanische Stimmung, die z ~nnte in 

auch von der SPD geschürt wird *u^eflö 

Gewalt umschlagen. Die Krawalle Qe0rge 
des Besuchs von Vizepräsident rges- 
Bush in Krefeld sind noch nlcnLmeriKä' 
sen. . .. Zeit, um auf Distanz zu *nV*ne d'e 

nischen Veranstaltungen zu gehen, 
SPD schließlich schon genug." ßtf 
Sicherlich, diese Zeit hatte sie gete'  j ger3' 
sie wollte sie gar nicht nutzen, oie 
de den Anti-Amerikanismus schür 
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